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Anmeldung für das Schuljahr 2023/2024

Musikalische Früherziehung
Angaben zum Schüler 

 

Name Vorname 

Geschlecht 

Geburtsort 

Sozialversicherungsnummer  

PLZ Ort 

Straße Hausnummer 

Telefonnummer 

Emailadresse 

 

Angaben zum Erziehungsberechtigten 

Name Vorname 

Titel Geschlecht 

PLZ Ort 

Straße Hausnummer 

Telefonnummer 

Emailadresse 

 

Einziehungsermächtigung 

Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung ermächtige ich die Marktgemeinde Gratkorn 
den von mir zu entrichtenden Musikschulbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 
abzubuchen. 

 

Kontoinhaber  

IBAN BIC 

8101 Gratkorn – Schulgasse 6a 
Mobil: +43 664 96 28 619 
Fax: +43 3124 22201 529 

Mail: musikschule@gratkorn.comwww.musikschulegratkorn.com 
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Bestätigung und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

1. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben aller angeführten Personen und dass 
mit diesem Antrag eine verbindliche Anmeldung für das vorne angeführte Kind 
erfolgt, und ich verpflichte mich zur regelmäßigen Bezahlung des 
vorgeschriebenen Kostenbeitrages bzw. anerkenne ich die monatliche 
Abbuchung von meinem Bankkonto. Eine Abmeldung nach dem 13. Oktober 
2023 ist nicht mehr möglich. 
 
 

2. Ich nehme die Schulgeldordnung in der jeweils gültigen Fassung, die 
vollinhaltliche Anerkennung des Organisationsstatutes, der Hausordnung und 
der Schulordnung der Marktgemeinde Gratkorn zur Kenntnis.  
 
 

3. Meine Daten werden für die Vorschreibung der Tarife verarbeitet und für Zwecke 
der Förderung der Musikschule an das Land Steiermark weitergeleitet. 
 
 

4. Die Vorschreibung des Schulkostenbeitrages erfolgt durch die Finanzverwaltung 
der Marktgemeinde Gratkorn mittels Abbuchungsauftrag. Dieser richtet sich 
nach der Tarifordnung der Marktgemeinde Gratkorn für das Schuljahr 
2023/2024. Gemäß den Richtlinien des Landes Steiermark erfolgt eine Förderung 
nur für jene Personen, die im Sinne des Organisationsstatutes für ,,Musikschulen 
in Steiermark" ordentliche Schüler:innen sind und nach dem 11. September 1999 
geboren sind. 
 
 

5. Der Veröffentlichung von Fotos und Videos auf der Homepage der Musikschule, 
die im Rahmen von Vorspielstunden oder Konzerten gemacht werden, stimme 
ich zu. 
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Die Förderung wird vom Land Steiermark unmittelbar an den Musikschulerhalter 
(Marktgemeinde Gratkorn) ausgezahlt, welcher die Förderung in Form von Unterricht an 
Sie weitergibt. Damit kann Ihr Musikschulbeitrag so niedrig wie gewohnt sein. 
Wollen Sie diese Förderung vom Land erhalten, kreuzen Sie bitte das untenstehende 
Feld an und beachten Sie die daran geknüpften datenschutzrechtlichen Konsequenzen: 
 

Ich stimme einer allfälligen Musikschüler:innenförderung für das Unterrichtsjahr 
2023/24 (für mich/für mein Kind) zu. 

 
Datenschutzrechtliche Information des Förderungsgebers 

1. Das Land Steiermark ist ermächtigt, personenbezogene Daten des 
Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin (sowie der 
Erziehungsberechtigten) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung 
für Zwecke der Abwicklung der Förderung, für Kontrollzwecke und für allfällige 
Rückforderungen automationsunterstützt zu verarbeiten. Die erforderlichen 
Daten (insbesondere Personalien und Stammdaten der Schüler:innen und 
Erziehungsberechtigten, Unterrichtsdaten, Daten zum Schulverlauf und 
Schulerfolg) werden vom Musikschulerhalter an das Land Steiermark übermittelt. 

2. Die gemäß Z 1 verarbeiteten Daten werden in Anlehnung an die 
steuerrechtlichen Vorgaben sieben Jahre gespeichert. 

3. Übermittlungen von Daten können stattfinden: an den Landesrechnungshof zu 
Kontrollzwecken, an Gerichte wegen Rückforderungen, an den Landtag in 
Berichten über die Förderungsvergabe. 

4. Darüber hinaus können Angaben zur/zum Förderungsnehmer:in, der 
Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die 
Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen (§ 25 Abs. 
1 Z. 1 bis 4, 6 und 7 TDBG) an den Bundesminister für Finanzen zum Zweck der 
Verarbeitung in der Transparenzdatenbank übermittelt werden. 

5. Die/der Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass auf der Datenschutz-
Informationsseite des Förderungsgebers (https://datenschutz.stmk.gv.at) alle 
relevanten Informationen insbesondere zu folgenden ihn/sie betreffenden 
Punkten veröffentlicht sind: 
• zu den ihm/ihr zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch sowie auf 
Datenübertragbarkeit; 

• zum dem ihm/ihr zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen 
Datenschutzbehörde; - zum Verantwortlichen der Verarbeitung und zum 
Datenschutzbeauftragten. 

 
Angaben zum Schüler 
Familienname Vorname 
 
SV-Nummer (10-stellig) 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
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